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Mitteilung an die Anleger des Teilfonds 
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Flossbach von Storch - Stiftung 

 

Anteilklassen SI: WKN A0M43S; ISIN LU0323577766 / SR: WKN A2AQ5Y; ISIN LU1484808933 

  

(„Teilfonds”) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Hiermit werden die Anleger des vorgenannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2021 die 

folgende Änderung in Kraft tritt: 

 

 

ÄNDERUNG ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

Das Anlageziel des Teilfonds wird dahingehend erweitert, dass der Teilfonds nachhaltige Grundsätze berücksichtigt, um 

einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Aus diesem Grund wird die Anlagepolitik des 

Teilfonds dahingehend ergänzt, dass der Fondsmanager bei seinen Anlageentscheidungen die Nachhaltigkeitspolitik der 

Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Vorgaben gemäß ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente 

beachtet. Die Zielfonds, welche für den Teilfonds erwerbbar sind, müssen ebenfalls die entsprechenden Regeln der 

Nachhaltigkeitspolitik einhalten. Die aktuelle Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf der Homepage 

(www.fvsinvest.lu) kostenlos abrufbar. 

 

Die Besonderheit im Falle von Investitionen in deutsche Aktien oder in deutsche eigenkapitalähnliche Genussscheine 

(„45-Tage-Regelung“) wird gestrichen. Zudem entfallen die Besonderheiten bei Wegfall der im Prospekt ausgewiesenen 

Haltevoraussetzungen. Ferner wird der Teilfonds keine Steuerbefreiung nach §10 des deutschen 

Investmentsteuergesetzes anstreben und ausschütten. Aus diesem Grund hat die Verwaltungsgesellschaft entschieden 

sowohl für die Anteilklasse SI als auch für die Anteilklasse SR die maximale Verwaltungsvergütung um 0,03% p.a. zu 

senken. 

 

Anleger, die mit der oben genannten Änderung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 30. Dezember 

2020 um 14.00 Uhr kostenlos an den Teilfonds zurückgeben. 

 

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement sowie die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformation 

erhalten Sie ab dem 1. Januar 2021 kostenlos bei der Zahl- und Vertriebsstelle, der Verwahrstelle sowie der 

Verwaltungsgesellschaft (www.fvsinvest.lu). 

 

HINWEIS: 

Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne  

des § 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern 

unverzüglich zu übermitteln ist. 

http://www.fvsinvest.lu/
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Luxemburg den 10.  November 2020 

 

Flossbach von Storch Invest S.A. 
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Vertriebs- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:  

Flossbach von Storch AG, Ottoplatz 1, D-50679 Köln 


